
BayBergV: § 25 Schutz vor Wassereinbrüchen und Gasausbrüchen

§ 25  Schutz vor Wassereinbrüchen und Gasausbrüchen 
 
(1) Tagesöffnungen sind gegen Überflutungen zu sichern.

(2) 1Die Auffahrung von Grubenbauen, bei der mit Gefahren durch Wassereinbrüche oder Gasausbrüche zu 
rechnen ist, muss der zuständigen Bergbehörde vorher angezeigt werden. 2Andere Grubenbaue, deren 
Belegschaft im Fall eines Wassereinbruchs oder eines Gasausbruchs bei Maßnahmen nach Satz 1 
gefährdet werden kann, dürfen nicht belegt werden.


